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Die Herren von Bonstetten

Adlige Selbstbehauptung und Anpassung im Bannkreis von Habsburg und
Zürich

Ernst Baumeler

Zusammen mit den Herren von Breitenlandenberg zählt das freiherrliche Geschlecht
der von Bonstetten zu den letzten noch blühenden Zürcher Adelsfamilien, die

allerdings beide heute nicht mehr in Zürich sesshaft sind. Während der Zürcher Zweig
der von Bonstetten zu Beginn des 17. Jahrhunderts ausgestorben ist, gehört der in der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts begründete Berner Zweig dort zum engen Kreis
der renommiertesten Adelsfamilien. Über Jahrhunderte hinweg waren ihre Repräsentanten

an hervorragenden Positionen am Regiment des bernischen Stadtstaates

beteiligt oder traten durch kulturelle Leistungen markant in Erscheinung. Weniger
bekannt ist hingegen die ältere Zürcher Linie, die sich nach dem gleichnamigen Dorf
im Knonauer Amt nannte und hier näher vorgestellt werden soll.1 Vorauszuschicken
sind einige grundsätzliche Bemerkungen zum Adel, die für die Geschichte der Herren
von Bonstetten von Bedeutung sind.2

Die adelige Ständeordnung des Mittelalters lässt sich in Form einer dreistufigen
Pyramide abbilden. Die erste und oberste Stufe besetzen die Fürsten, also Könige und

Herzöge. Die zweite Stufe nehmen einerseits die Grafen und andererseits die Herren
ein, letztere werden auch als Freiherren, nobiles oder Hochfreie bezeichnet. Diese

beiden ersten Stufen bilden zusammen den Hochadel. Die dritte und unterste Stufe

schliesslich umfasst den Niederadel, bekannt unter dem Begriff Dienst-, Ministerial-
oder Ritteradel. Dessen Vertreter entstammen ursprünglich dem Stand der Unfreien.
Rechtlich besteht eine klare Abgrenzung zwischen den hochadeligen Grafen und

Hochfreien einerseits und dem Ritteradel anderseits.

Die Herren von Bonstetten sind auf der zweiten Ebene dieser Pyramide anzusiedeln.

Sie gehören dem Hochadel an. Ihrem landrechtlichen Stand nach sind die nobiles
den Grafen gleichgestellt; sie unterscheiden sich von ihnen nur durch Besitz, Ansehen
und politisches Gewicht. Nicht nur die Grafen und mächtigen Herren, sondern auch die

kleineren Hochfreien begegnen uns als Burgbesitzer, Herrschaftsinhaber und
Klostergründer.

Die Hochfreiengeschlechter und damit auch die Bonstetter zeichnen sich durch das

Merkmal der freien Geburt aus. Diese geburtsständische Freiheit bedeutet das

vererbte Privileg, frei über die eigene Person und den eigenen Besitz verfügen zu

dürfen. In unserer Region gehören zu den Hochfreien etwa die Herren von Eschenbach,

Rapperswil, Hinwil, Kempten, Klingen, Regensberg, Schnabelburg, Toggwil,
Uster. Wetzikon.

Um 1300 befinden sich die Hochfreien in erheblichen Schwierigkeiten und sind als

soziale Gruppe in Zerfall begriffen. Sie geraten unter den Druck Habsburgs. Ihre
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selbständigen Herrschaftsrechte behindern das Bestreben der Habsburger, eine
territoriale Herrschaft aufzubauen. Es gelingt nur wenigen Freiherren, vorwiegend in

Randzonen des habsburgischen Einflussgebietes, selbständige Herrschaftsrechte zu

bewahren. Jedenfalls beginnt sich um 1300 neu eine österreichische Landesadelsgruppe

herauszukristallisieren, deren Angehörige unterschiedlicher Herkunft sind, die

aber in ihren sonstigen sozialen Merkmalen mehr und mehr Gemeinsamkeiten

aufweisen, und deren innerer Zusammenhalt sich laufend verstärkt, so dass sie sich

immer deutlicher vom Rest des Adels abheben. Herkunftsmässig ist diese Gruppe
heterogen. Das grösste Gewicht besitzen Ritteradelige ministerialer Herkunft, wie

etwa die Landenberg. Einige wenige Hochfreie - und zu diesen gehören auch die von
Bonstetten - finden hier ebenfalls Anschluss, im Gegensatz zu den meisten übrigen
Freiherren. Sonst treten kaum nobiles in den landesherrlichen Dienst Habsburgs.

Möglicherweise spielt eine Abneigung gegen den Dienst bei einem grundsätzlich
ständisch Gleichgestellten eine Rohe. Die Angehörigen dieses Landesadels üben

wichtige Funktionen in der landesherrlichen Ämterverwaltung und daneben im Hof-
und Kriegsdienst aus. Nicht zuletzt die überragende Stellung dieser Gruppe ist es, die
den einstigen sozialen Abstand zwischen Hochfreien und Ritteradel dahinschwinden

lässt; er ist um 1300 kaum mehr vorhanden. Wichtiger als die freie Geburt wird
vielmehr die Nähe zum Landesherrn Habsburg. Der neue Landesadel stellt aber eine

sehr schmale Elite dar. Der breite Rest des hochfreien und ritteradeligen Adels wird
abgedrängt und deklassiert. Von 1200 bis 1500 schrumpft die Zahl der hochfreien
Geschlechter in der Ostschweiz von über dreissig auf deren zwei - nebst den von

Tengen die von Bonstetten.

Historische Eckpunkte

In einem kurzen Überblick sind hier einige historische Eckpunkte aufzuführen, welche
die Herren von Bonstetten unmittelbar betreffen. Lokalgeschichtliche Aspekte um die

Dörfer Bonstetten und Uster werden weiter unten aufgegriffen.
1218 sterben die Zähringer aus. Sie hatten auch die Reichsvogtei Zürich besessen,

die nun als Reichslehen an den Kaiser zurückfällt. Die Äbtissin zu Fraumünster ist
Reichsfürstin und formell die Stadtherrin Zürichs. Sie verfügt über das Zoll-, Markt-
und Münzrecht, die sie an die Stadt verleiht, setzt den Schultheissen als Vorsteher des

Niedergerichts ein und hat ein Mitspracherecht bei der Wahl des für das oberste

Gericht zuständigen Reichsvogtes. Tatsächlich gelingt es aber der Limmatstadt, wichtige

Herrschaftsrechte zu übernehmen und faktisch reichsunmittelbar zu werden. Bis zur
Königswahl Rudolfs von Habsburg verwaltet nun ein Zürcher Bürger die Reichsvogtei.
Das gute Verhältnis zwischen Zürich und Rudolf ändert sich nach der Thronbesteigung
1273, als der König im Widerspruch zu seinen Versprechen nicht mehr adelige Bürger
der Stadt, sondern habsburgische Ministeriale mit dem Amt des Reichsvogtes betraut
und von Zürich Reichssteuern verlangt. Zu den von den Habsburgern eingesetzten

Vögten gehören Hermann von Bonstetten senior und junior.
Ab der Mitte des 13. Jahrhunderts beginnen die Habsburger im Mittelland und in

der Ostschweiz die Landesherrschaft auf- und auszubauen.3 Ihre grössten Konkurren-
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Abb. 16: Uster - langjähriges Herrschaftszentrum der Herren von Bonstetten. Sepiazeichnung
der in der Frühen Neuzeit stark erneuerten Burg Uster. frühes 18. Jahrhundert (aus: Gubler,
Kunstdenkmäler, 407).

ten sind die Herren von Rapperswil, Toggenburg und Regensberg, die ebenfalls ihre
Stellung zu erweitern suchen, so im Zürcher Oberland. Bis zu Beginn des 14. Jahrhunderts

gelangen die Habsburger zu einer politischen Vormachtstellung, nicht zuletzt
dank ihrer Doppelfunktion als Könige und Landesherren. Im 14. Jahrhundert kontrollieren

sie die hochgerichtlichen Rechte und verfügen über ein territorial organisiertes
Steuersystem.

In der habsburgischen Verwaltungsorganisation stellt die kleinste Einheit das Amt
dar. Mehrere Ämter bilden eine Vogtei, mehrere Vogteien wiederum Landvogteien. Im
Westen existieren drei Landvogteien: Sundgau (auch Elsass und Breisgau), Aargau und

Thurgau. Herausragende Vogteien in der Schweiz sind jene von Baden, Kyburg und

Rothenburg. Die Vögte gebieten als Gerichtsvorsteher über die hohe und niedere
Gerichtsbarkeit. Sie ahnden ebenso kleine Vergehen wie Straftaten, die mit Leibesoder

Todesstrafen sanktioniert werden. Weiter haben die Vögte Bussen und Steuern
einzuziehen sowie militärische Führungsfunktionen wahrzunehmen. In der zweiten
Hälfte des 13. Jahrhunderts bekleiden Hermann senior und junior von Bonstetten über
Jahrzehnte hinweg das Amt des Landrichters im Thurgau und Aargau. Johann von
Bonstetten amtet von 1375 bis 1383 als österreichischer Vogt auf der Kyburg und ist
1379 zugleich österreichischer Landvogt und Hauptmann im Thurgau, Aargau und
Elsass. Er ist der letzte seiner Familie, der ein herausragendes Verwaltungsamt in
habsburgischen Diensten innehat. Für seine Nachkommen stellt sich wie für andere
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Adelige die Herausforderung, sich mit den erstarkenden und expansiven Eidgenossen
auseinandersetzen zu müssen.

Nach der Schlacht bei Sempach 1386 verändert sich der bisherige Gleichgewichtszustand

zwischen Habsburg und den Eidgenossen zum Nachteil des Fürstenhauses, das

seine militärische Vormachtstellung in den Vorderen Landen verliert.4 Ab 1403 sehen

sich die Herzöge von Österreich durch die Appenzeller bedroht, die grosse Teile der
Ostschweiz verheeren. Habsburg ist nicht imstande, seinen Adel und seine Untertanen
zu schützen. Wer als Landadliger seine Herrschaft nicht ganz aus der Ostschweiz
hinaus verlegen will, sucht deshalb eine neue Schutzgewalt. Zahlreiche Adlige schliessen

mit Zürich Burgrechtsverträge. Diese Vorkehrung trifft auch der österreichische
Ratsherr Hans von Bonstetten, der am 4. September 1407 ins Burgrecht Zürichs
aufgenommen wird. Herzog Friedrich von Österreich gibt dazu nachträglich seine

Einwilligung, da er seinen treuen Diener Johann - wie er selber eingestehen muss -
nicht schützen könne. In einem Konflikt zwischen Habsburg und der Reichsstadt solle
sich allerdings der Bonstetter neutral verhalten.

Damit geraten die Herren von Bonstetten in den Sog Zürichs, das seit etwa 1400

zielstrebig den Aufbau seiner Landesherrschaft anstrebt. Sukzessive erwirbt es die
Herrschaften Greifensee (1402), Grüningen (1408), Regensberg (1409) und die
Grafschaft Kyburg (1424). In den ländlichen Gebieten übt aber noch eine Vielzahl von
Gerichtsherren Herrschaftsrechte aus.5 Das gilt auch für Uster, das an der Schnittstelle
der drei Herrschaften Greifensee, Grüningen und Kyburg liegt. Neben der Hälfte des

Gerichts Kirchuster gehört das ganze Gericht Nossikon und Wermatswil den Bonstettern.
Immer intensiver versucht Zürich die Kontrolle über die verbliebenen Herrschaftsträger

zu erlangen. Die Stadt dehnt laufend die Kompetenzen ihres Hochgerichts auf
Kosten der Niedergerichtsherren aus. Ab 1482 müssen jene sie sich ihre
Gerichtsherrschaften vom Rat bestätigen lassen, ab 1487 kann man von den ländlichen
Niedergerichten an den Zürcher Rat appellieren. Dieser Entwicklung können sich

auch die Herren auf der Burg Uster je länger, je weniger entziehen.
Bevor aber versucht wird, das Schicksal der Freiherren von Bonstetten in dieser

Zeit des Wandels genauer zu untersuchen, sollen in einem zweiten Abschnitt einzelne
besser fassbare Persönlichkeiten der Familie vorgestellt werden. Deren Leben macht
auf Tätigkeitsfelder, strukturelle Zwänge und Freiräume aufmerksam und zeigt damit
anschaulich die Bandbreite adligen Alltags im Zürcher Raum auf.

Porträts ausgewählter Persönlichkeiten

Hermann von Bonstetten (1255-1312): Landrichter und Reichsvogt
Hermann von Bonstetten tritt ab 1255 urkundlich als Bürge oder Zeuge für Rechtsgeschäfte

der Grafen von Rapperswil und Toggenburg, der Schnabelburger und

Regensberger, der von Wetzikon und Kempten sowie der Abtei Fraumünster in
Erscheinung, weiter als Trauzeuge für Lütold von Regensberg 1284.

Am 1. Juni 1273 wird er als Vizelandgraf im Reusstal erwähnt und übt als solcher

Vogtei- und Gerichtsgewalt über die freien Leute aus. Am 1. Mai 1275 verurkundet er
erstmals als Vizelandgraf beziehungsweise Landrichter im Thurgau einen Rechts-
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Abb. 17: Siegel von Hermann von Bonstetten senior, Landrichter im Aargau, und Hermann
junior, Landrichter im Thurgau (aus: Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich 7).

Spruch des Landgerichts Hafneren; das Amt versieht er bis 1294. Als Vizelandgraf
fungiert er als Stellvertreter des Landgrafen, König Rudolfs von Habsburg und später
von dessen Sohn Albrecht. Das Landrichteramt war ein österreichisches Lehen/' Das

Landgericht bestand aus einer schwankenden Anzahl geschworener Richter und trat
unter dem Vorsitz des Landrichters etwa alle zwei oder drei Wochen zusammen, der
dadurch herrschaftlichen Einfluss auszuüben vermochte. Die Landrichter, die dieses

Amt oft jahrzehntelang ausübten, entstammten ausschliesslich gräflichen oder
freiherrlichen Geschlechtern.

Vom 4. Januar 1277 bis 1304 wird Hermann von Bonstetten als Vogt von Zürich
erwähnt.7 Dieser wurde durch den König bestimmt. Das Reichsvogteigericht, dem er
vorsass, tagte auf dem Lindenhof. Es war zuständig für Kapitalvergehen, die die
Todesstrafe nach sich ziehen konnten, sowie für Klagen im Zusammenhang mit freiem
Eigen und persönlicher Freiheit. Das Amt des Landrichters und Reichsvogtes übt
Hermann gleichzeitig aus. Zwischen 1286 und 1291 amtet Hermann als Hofrichter des

Königs am Reichsgericht, von 1300 bis 1302 ist er Landrichter im Aargau.
Hermann von Bonstetten kann als Mann der ersten Stunde bezeichnet werden. Mit

und dank der Königswahl Rudolfs gelangt er zu seinen hohen und einflussreichen
Ämtern. Hermanns Persönlichkeit und direkte Kontakte zum Fürsten dürften ihn für
diese Aufgaben prädestiniert haben. Er versieht seine Beamtentätigkeit in einer für
Habsburg entscheidenden Epoche. 1278 besiegt Rudolf König Ottokar von Böhmen
auf dem Marchfeld bei Wien. Das trägt seinem Haus die Herzogtümer Österreich und
Steiermark ein. Die neuen Besitztümer überragen den alten Besitz im Westen, so dass

sich in der Folge bald der Interessenschwerpunkt Habsburgs nach Osten verschiebt.
Hermanns erste Ehefrau ist Willebirg, das Ehepaar bestimmte das von den

Eschenbachern gegründete Kloster Kappel als Begräbnisstätte. In zweiter Ehe ist er
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mit einer Katharina verheiratet.8 Hermanns Sohn, Hermann junior, amtet am 7. Januar

1300 als Landrichter im Thurgau und im selben Jahr als Reichsvogt von Zürich. Damit
tritt er gewissermassen in die Fussstapfen seines Vaters, der nun Landrichter im Aargau
ist. Somit bekleiden Vater und Sohn gleichzeitig drei der höchsten Ämter in Diensten

Habsburgs. Sie erscheinen denn auch verschiedentlich gemeinsam in amtlicher Funktion.

Hermann junior ist jung gestorben. Man darf annehmen, dass der frühe Tod eine

glänzende Karriere jäh unterbunden hat.

Hermann von Bonstetten (1304-1360): Abt von St. Gallen

Hermann wird erstmals 1304 als Sohn des verstorbenen Reichsvogtes und Landrichters
Hermann junior erwähnt.9 Seit 1314 ist er als Novize und Konventual von Einsiedeln

belegt. Am 25. Oktober 1333 setzt ihn Papst Johannes XXII. als Administrator des

Klosters Sankt Gallen ein, und bereits am 14. Dezember desselben Jahres wird er zum
Abt ernannt. Der St. Galler Reformator Vadian charakterisiert ihn Jahrhunderte

später als einen gar gütigen und sanften Mann. Als Abt habe er die Freundschaft mit
der Stadt St. Gallen gesucht, ihr viel Gutes erwiesen und ihre Rechte anerkannt, im

Gegensatz zu seinem Nachfolger Georg von Wildenstein, der viele Streitigkeiten mit
der Gallusstadt ausfocht. Diese freundliche Beschreibung muss wohl übertünchen,
dass Hermann de facto den Unabhängigkeitsbestrebungen der Stadt nachgeben muss.

Politisch zählt der Abt zur Partei des Papstes, der ihn 1334 auffordert, dem

neugewählten Bischof von Konstanz gegen Kaiser Ludwig beizustehen. Nach dem Tod

Johannes' XXII. wechselt Hermann die Partei und lässt sich durch den Kaiser Rechte
und Privilegien bestätigen. Während seiner Amtszeit findet der Ausbau der klösterlichen

Herrschaft im Appenzellerland seinen Abschluss. 1346 und 1347 erscheint ohne

ersichtlichen Grund Propst Ulrich von Enne neben ihm als Pfleger, das heisst als

Verweser. Hermanns Güte und Sanftheit bewirken anscheinend, dass ihm auf die

Dauer die Durchschlagskraft fehlt oder er gesundheitlich angeschlagen ist. Dies
könnte man aus der Äusserung des kirchenkritischen Vadian schliessen, wonach
Hermann je länger, je mehr unnütz gewesen sei. Abt Hermann stirbt am 23. August
1360.

Ulrich von Bonstetten (1350-1400/03): Verschwörer

Am 23. Februar 1350 beteiligt sich Ulrich von Bonstetten zusammen mit Graf Johann

von Habsburg und anderen am misslungenen Anschlag gegen Zürich. Zu den
Verschwörern gehören auch die Zürcher Schafli und die von Matzingen, mit denen Ulrich
verwandtschaftlich verbunden ist. Welches sind die Hintergründe und langfristigen
Folgen dieser Tat?

Die 1336 im Zusammenhang mit der Brunschen Revolution aus der Stadt Zürich
vertriebenen Ratsgeschlechter suchen im Februar 1350 mittels eines Umsturzversuches

unter Führung des Grafen Johann von Habsburg-Laufenburg ihre alte Führungsstellung

zu erlangen. Die sogenannte Zürcher Mordnacht endet mit einem Misserfolg
der Angreifer. Viele werden im Strassenkampf getötet, andere in den Wellenberg
geworfen, weitere von Brun hingerichtet. Ulrich von Bonstetten wird gefangengenommen

und im Wasserturm eingekerkert, ebenso Graf Johann. In der Folge entsteht ein

jahrelanger Krieg zwischen Zürich und Habsburg. Die Zürcher erobern und zerstören
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Farbabb. 1: Andreas Gubelmann, Seelgerätmeister und Komtur in

Kiisnacht, Glasgemälde aus der Pfarrkirche Bubikon, 1498.



Farbabb. 2: Wappenbrief von Götz Escher, ausgestellt von Kaiser Sigismund 1433 in Rom (Foto
Staatsarchiv Zürich, W. Reich).

Farbabb. 3 und 4: Wappenbuch der «Adeligen Gesellschaft zum Rüden», 1590. Allianzwappen
von Ratsherr Gerold Escher vom Luchs und Katharina von Hallwyl. Die Ehe zwischen dem

Stüblijunker und der aargauischen Landadligen wurde 1566 geschlossen (oben). 1588 heiratete
der Stüblijunker Hans Escher vom Luchs in zweiter Ehe die Stüblitochter Anna von Meiss.

(Bilder: Staatsarchiv des Kantons Zürich; Depositum der Gesellschaft zur Constaffel).
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Farbabb. 5: Das Wappen der Grafen von Helfenstein auf der Ostwand des jüdischen Festsaales

im Haus «Zum Brunnenhof», Brunngasse 8. Im Band unter dem Wappen die Beschriftung in
hebräischen Buchstaben einer Kursivschrift des Alltags (Foto Stadtarchäologie Zürich).



Farbabb. 6: Eid der Untertanen in der
Gerichtsherrschaft Wülflingen. Malerei von Christoph
Kuhn aus der Mitte des 18. Jahrhunderts in der

ehemaligen Gerichtsstube des Schlosses (aus:

Geschichte des Kantons Zürich 2, 34).

Farbabb. 9: Beispiel einer adligen Grablege.
Die Gruft der Flerren von Landenberg in der
Kirche Turbenthal, neu errichtet um 1512 und
bis 1800 als Grablege dienend. Zustand
anlässlich einer ausserordentlichen Öffnung im

Spätsommer 2002 (Foto P. Niederhäuser).
























